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 Öffentliche Zustellungen 

Für Marcell Farkas
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 07.04.2026 -  
Aktenzeichen: 3717 -  O1249

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 07.04.2026

Für Julian Breidbach
*26.02.2001 liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Gebührenbescheid vom 16.02.2026 -  
Aktenzeichen 3717-O1102.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftsück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 07.04.2026

Für Pascal Fischer 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 07.04.2026 -  
Aktenzeichen: 3717 - O735

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 

in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 07.04.2026

Für Istvan Freivolt
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 07.04.2026 -  
Aktenzeichen: 3717 -  O1259

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, den 07.04.2026

Für Piotr Norbert Gaszf
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 -  
Aktenzeichen: 3717 -  O1268

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 02.04.2026
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Für Szymon Rag
*09.01.2002, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1232

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 02.04.2026

Für Marius Ehrich
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 -  
Aktenzeichen: 3717 -  O1258

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 02.04.2026

Für Jaroslaw Ptasznik
*07.03.1965, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1297

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 

in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 02.04.2026

Für Manuel Preuten
*06.01.1981, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1296

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 02.04.2026

Für Olaf Plaeßmann
*03.07.1970, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1295

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 26.02.2026
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Für Lukasz Pietruszka
*08.06.1985, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 02.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1294

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 02.04.2026

Für Szymon Rag
*09.01.2002, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:

Widerruf der Ordnungszuweisung vom 02.04.2026 - 
Aktenzeichen 3703-0215.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 02.04.2026

Für Amine Bajou
*20.02.2000, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Widerruf der Ordnungszuweisung vom 02.04.2026 - 
Aktenzeichen 3717-3188.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-

zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, den 02.04.2026

Für Dariusz Adam Niedzwiecki
*20.04.1964, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 01.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O805

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 01.04.2026

Für Sascha-Mike Stephan 
*06.02.1976, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 01.04.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1108

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 01.04.2026
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Für die ABC Amir UG -Geschäftsführer Marko Manic
zuletzt wohnhaft unter Johanniterstraße 26, 44787 Bochum  
liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steueramt-, 
Löwenstr. 11, 44122 Dortmund, Zimmer 232, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 

Bescheid mit Datum vom 09.04.2026,  Kassenzeichen 
063026155.

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle in 
der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag von  8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Mittwoch und Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden.

Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in 
der zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröffentlichung in 
den Dortmunder Bekanntmachungen zwei Wochen verstri-
chen sind. 

Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).
 
Dortmund, 09.04.2026

Für Roman Mujas
*20.05.1985 liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Gebührenbescheid vom 27.02.2026 - 
Aktenzeichen 3717-SW227.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftsück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 01.04.2026

Für Muzaffer Güngörmez
*02.09.1978 liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Gebührenbescheid vom 27.02.2026 - 
Aktenzeichen 3717-SW0240.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftsück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 01.04.2026

Für Sven Löwenberg
*23.01.1983 liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Gebührenbescheid vom 27.02.2026 - 
Aktenzeichen 3717-SW0255.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftsück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 31.03.2026
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Für Dominik Homburg
*24.03.1973 liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit: 

Gebührenbescheid vom 27.02.2026 - 
Aktenzeichen 3717-SW210.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftsück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 31.03.2026

Für Piotr Jaroslaw Panek
*16.01.1989, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  

Gebührenbescheid vom 31.03.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1289

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 31.03.2026

Für David Nowacki
*01.10.1975, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 31.03.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1286

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-

zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.  

Dortmund, 31.03.2026

Für Ulrich Siuts
*27.07.1965, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  

Gebührenbescheid vom 31.03.2026 zum Aktenzeichen 
3717-O1285

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 31.03.2026

Für Jaweed Perdos
*01.01.1997, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  

Widerruf der Ordnungsverfügung vom 31.03.2026 zum 
Aktenzeichen 3702-1016

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 31.03.2026
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Für Jaweed Perdos
*01.01.1997, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  

Ordnungsverfügung und Gebührenbescheid vom 
23.02.2026 zum Aktenzeichen 3702-1016

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 31.03.2026

Für Mihail Dobrin 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Gebührenbescheid vom 31.03.2026 - 
Aktenzeichen: 3717 -  O1246

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 31.03.2026

Für Martin Fleischmann
*03.07.1980, unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11-13, 44137 Dortmund, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit: 

Widerruf der Ordnungsverfügung vom 31.03.2026 zum 
Aktenzeichen 3717-2673

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr - 12 Uhr, 13 Uhr 
- 15 Uhr und Freitag von 8 Uhr –12 Uhr in Empfang genom-
men werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 

in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 31.03.2026

Für Gluszczak, Mariusz Marian
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 30.03.2026 - 
Aktenzeichen: 3717 -  O1270

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 30.03.2026

Für Bob Joan Dongala
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstr. 11-13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 30.03.2026 - 
Aktenzeichen: 3717 -  O1264

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 
- 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen 
–gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung –als zugestellt, wenn es bis dahin 
nicht abgeholt worden ist. 

Dortmund, 30.03.2026

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister
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